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Gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung gibt sich der Freibad Großnaundorf e.V. folgende Beitragsordnung: 

§ 1 Beitragsfestsetzung  

 

(1) Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich 

erhoben. 

(2) Über die Höhe der Beiträge entscheidet der Vorstand.  

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. 

Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und / oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. 

§ 2 Beitragshöhe 

 

(1) Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 

Betragsklasse Mitgliedsform Beitragshöhe pro Jahr in EUR 

01 Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahre, Studenten und 
Auszubildende 

30 

02 Erwachsene 60 

03 Ehrenmitglieder Beitragsfrei 

04 Fördermitglieder 120 

 

§ 3 Fristen  

 

(1) Die festgesetzten Beträge werden zum 31.03. des jeweiligen Jahres  erhoben. Fällt dies nicht 

auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag. 

(2) Der Rechtsanspruch des Vereins auf den ausstehenden Beitrag und die Kosten, bleibt auch 

bei Ausschluss des Mitgliedes aus dem Verein bestehen. 

(3) Bei Vereinsaustritt wird der gezahlte Jahresbeitrag nicht zurückerstattet. 

§ 4 Zahlung  

 

(1) Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich per Lastschriftverfahren. Die Mitglieder erteilen 

dazu ein SEPA Lastschriftmandat. Änderungen der persönlichen Angaben sind 

schnellstmöglich mitzuteilen, insbesondere geänderte Bankverbindungen. 

(2) Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung keine Deckung auf, so haftet 

das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung 

sowie eventuelle Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein 

bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat. 
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(3)  Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis 

spätestens  31.03. (Zahlungseingang) eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. 

Die Kontodaten lauten: 

IBAN:  DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX  
BIC:  GENODEXXXXX 

Kreditinstitut: Volksbank XXXX   

(4) Überweisungen auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen 

anerkannt. 

(5) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, der Gebühren und Umlagen 

Sorge zu tragen. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 5,00 € pro Mahnung erhoben. 

§ 5 Arbeitsstunden 

 

(1) Definition von Arbeitsstunden:  

 Werterhaltung und Instandsetzung des Freibadgeländes  

 

(2) Es sind 20 Arbeitsstunden im Kalenderjahr zu verrichten.  

(3) Arbeitsstunden gelten generell für ordentliche Mitglieder, ab dem Jahr in dem das 16. 

Lebensjahr vollendet wird. Alle jüngeren Mitglieder, fördernde Mitglieder und 

Ehrenmitglieder sind befreit.  

(4) Können diese Arbeitsstunden aus persönlichen Gründen nicht geleistet werden, so ist das 

Mitglied zum finanziellen Ausgleich dieser Stunden verpflichtet. Für jede nicht geleistete 

Arbeitsstunde sind  5 € zusätzlich zum Beitrag an den Verein zu entrichten. Der Verein ist 

berechtigt eventuelle finanzielle Ausgleichszahlungen mit dem Beitrag des folgenden 

Kalenderjahres einzuziehen.  

(5)  Der Nachweis erfolgt zentral über den Vorstand oder durch ihn eingesetzte Personen. Er hat 

schriftlich und immer vor Ablauf eines Kalenderjahres zu erfolgen.  

(6)  Die Übertragung von Arbeitsstunden auf Familienmitglieder kann erfolgen. Der Vorstand ist 

im Vorfeld zu informieren.   

§ 6 Datenschutz  

 

(1) Die Beitrags-, Gebühren und Umlageerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die 

personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach geltendem Gesetz gespeichert. 
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Anlage 1: 

Aufnahmeantrag Freibad Großnaundorf e.V. 

 

Hiermit erkläre ich ab __________________ meinen Beitritt als  

 ordentliches Mitglied 

 Fördermitglied 

im Freibad Großnaundorf e.V. 

Name:  
 

Vorname:  

Geb.-Datum:  
 

Straße:  

PLZ:  
 

Ort:  

Telefon:  
 

E-Mail:  

 

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Datenschutzverordnung des Vereins an. 

Den aktuellen Jahresbeitrag entnehmen Sie der Beitragsordnung. 

 

__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                          Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s) 
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